
































Abhandlung 

durch einen Münzwurf (50 Prozent).26 Die beiden multivariaten Modelle (2 und 4) 
auf Basis der speziellen bzw. der allgemeinen Unterstützung sagen die Entscheidung 
des Gerichts in mehr als sechs von zehn Anträgen korrekt voraus. 

Unsere Schätzergebnisse zeigen zudem, dass die Erfolgsquote der Opposition im 
Senat I zwar höher als im Senat II ist, wie der negative Koeffizient in den multiva­
riaten Modellen zeigt. Jedoch ist der Effekt in keinem der Modelle signifikant. Wir 
schließen daraus, dass die Opposition zumindest nach dem vorliegenden Datensatz 
nicht systematisch erfolgreicher in einem der Senate ist. Für die zweite Kontrollva­
riable, die ideologische Distanz von Gericht und Regierung, finden wir wie erwar­
tet einen positiven Zusammenhang. Je kleiner die Distanz zwischen Regierung und 
Gericht, desto kleiner auch die Erfolgswahrscheinlichkeit der Opposition. Dieser 
Effekt ist im Modell 2 trotz kleiner Fallzahlen sogar systematisch positiv.27 

Festzuhalten bleibt also Folgendes: Selbst unter Kontrolle des ideologischen 
Kontextes .finden wir unabhängig von den einzelnen Senaten, dass sich die öffent­
liche Meinung systematisch auf die Entscheidungen des Gerichtes auswirkt. 

Die Interpretation der Regressionskoeffizienten wird dadurch erschwert, dass 
das Logit-Modell weder linear noch additiv ist und daher die geschätzten Koeffi­
zienten nicht den direkten Einfluss der Variablen auf die Erfolgswahrscheinlich­
keit der Oppositionsanträge angeben. Zur Veranschaulichung, wie wichtig der 
Einfluss der öffentlichen Meinung ist, geben wir in Abbildung 1 einen Überblick 
über die vorhergesagten Erfolgswali1scheinlichkeiten eines AI1trages der jeweili­
gen Opposition vor dem Bundesverfassungsgericht, zu sehen auf der y-Achse, in 
Abhängigkeit von der Unterstützung für die Opposition.28 Die tatsächlich im Da­
tensatz kodierten Zustimmungswerte in der Öffentlichkeit haben wir direkt über 
die x-Achse gesetzt, um deren Verteilung vollständig zu dokumentieren. 

Im Datensatz haben wir selten Entscheidungen, zu denen die Bevölkerung kei­
ne eindeutig unterstützende oder eindeutig ablehnende Haltung für die Seite der 
Opposition einnimmt. Die Mehrheit der Werte ist im Bereich zwischen 15 und 
40 Prozent sowie zwischen 60 und 80 Prozent angesiedelt, was für eine gewisse 
Polarisierung spricht. Es gibt nur wenige Fälle, in denen die spezifische Unterstüt­
zung der Bevölkerung bei etwa 50 Prozent liegt. Somit bleibt deskriptiv festzuhal­
ten, dass die öffentliche Meinung in den allermeisten Fällen so polarisiert ist, dass 
dies klare Signale sendet. Der Grad der Polarisierung ist auch eine Folge des Aus-

26 Ein naives welches in jedem Fall einen Misserfolg vorhersagt, würde bei gegebener Verteilung 
der abhängigen Variablen (41%Erfolg,59 % Misserfolg) nur 59 % der Anträge korrekt voraussagen. 

27 Dieser Effekt bleibt auch bei der Verwendung alternativer Positionsmaße bestehen, etwa wenn wir 
die Manifesto Common Space Scores (MCSS), d. h. die Positionsdaten für Parteien von König et 
al (2013) verwenden (siehe Tabelle D im Online-Anhang). Wir danken den Autoren, insbesondere 
Moritz Marbach, für die Bereitstellung der MCSS-Positionsdaten. Der Effekt der ideologischen 
Distanz scheint sich nicht mehr systematisch auf das Entscheidungsverhalten auszuwirken, wenn 
man die wenig spezifischere Messung der „diffusen Unterstützung"' heranzieht (Modell 4). In­
haltlich könnte man es so interpretieren, dass es ideologische Effekte ge&en kann, diese sich aber 
nicht ungebremst auswirken (Mahrenholz 1998, S. 36-37). Technisch interpretiert könnte es auch 
eine Folge von Messfehlern in der unabhängigen Variable sein. Es bedarf weiterer Forschung, um 
diesen Sachverhalt zu klären. 

28 Wir betrachten das spezielle Szenario für Entscheidungen des Senats l, wobei für die Simulation 
der Effekte die Distanz auf den Mittelwert als einen typischen Wert gesetzt wird. 
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wahlprozesses der Opposition. Aber letztlich geht es uns hier um die Entscheidun­
gen, die tatsächlich gefällt werden. 29 

Abbildung 1: Einfluss der spezifischen Unterstützung der öffentlichen Meinung 
auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Oppositionsanträge 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie deutlich erkennbar, steigt mit zunehmender Unterstützung der Bevölkerung 
für ein spezifisches Entscheidungsthema gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines 
erfolgreichen Antrags der Opposition vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Ef­
fekt verläuft über die gesamten Unterstützungswerte hinweg relativ stabil. Wäh­
rend bei einer Unterstützung von 15 Prozent für die Seite der Opposition in der 
Bevölkerung die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Antrages bei nur 41 Prozent 
liegt, steigt diese Wahrscheinlichkeit bei einer öffentlichen Unterstützung von 
70 Prozent wie erwartet auf immerhin fast 65 Prozent an. Dieser Effekt ist nicht 
zufällig, selbst wenn die großen Konfidenzintervalle deutlich machen, dass es wo­
möglich weitere Bestimmungsfaktoren für den Erfolg oppositioneller Anträge vor 
dem Gericht geben mag. Ob die Stärke des Effektes der öffentlichen Meinung auf 
das Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichtes nun bedeutend ist, 

29 Wir danken dem zweiten Gutachter für diesen Hinweis. Der Effekt des Einflusses der öffentlichen 
Meinung und die daraus resultierenden strategischen Entscheidungen der Opposition, nach Karls­
ruhe zu ziehen oder nicht, wurde uns dankenswerterweise bereits abgenommen, da wir nur Fälle 
betrachten können, die in Karlsruhe ankommen. 
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mögen die Leserinnen und Leser selbst entscheiden. Wir meinen jedoch, dass an­
gesichts der verschiedenen Erwartungen in der Literatur und der allgemeinen Auf­
fassung über das Gericht als uneingeschränkt handelnder Akteur von einem syste­
matisch positiven Zusammenhang bei Weitem nicht auszugehen war. 

Der gefundene Einfluss der öffentlichen Meinung auf das Entscheidungsverhal­
ten des Bundesverfassungsgerichts hängt nicht davon ab, wie wir die Unterstüt­
zung der Öffentlichkeit zu den spezifischen Themen der Anträge operationalisiert 
haben. Die geschätzten Effekte für diP, allgemeine Unterstützung der Opposition 
in der Öffentlichkeit im Vergleich zur Regien.1.ng weisen in die gleiche Richtung. 
Dies ist an der Übersicht über die vom Modell vorhergesagten Erfolgswahrschein­
lichkeiten für die Oppositionsanträge in Abbildung 2 zu sehen. 

Abbildung 2: Einfluss der allgemeinen Unterstützung der Opposition auf die 
Erfolgswahrscheinlichkeit eines Antrages 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 2 zeigt einen systematisch positiven Zusammenhang zwischen der Er­
folgswahrscheinlichkeit der Oppositionsanträge und dem Verhältnis der Beliebt­
heit von Opposition und Regierung. Auch hier verläuft der Effekt relativ gleich­
mäßig über die Skalenpunkte, jedoch insgesamt etwas stärker als der Effekt der 
spezifischen Unterstützung. Bei einer im Verhältnis zur Regierung um einen Ska­
lenpunkt unbeliebteren Opposition liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit eines An­
trages bei nur 3 7 Prozent, während bei einer um einen Skalenpunkt beliebteren 
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Opposition im Vergleich zur Regierung die Erfolgsquote schon auf 68 Prozent 
steigt. Auch dieser Effekt ist nicht zufällig. 

Unsere Analyse zeigt über verschiedene Operationalisierungen und Spezifika­
tionen hinweg konsistente Ergebnisse. Es gibt einen systematischen Zusammen­
hang zwischen der öffentlichen Meinung und dem Entscheidungsverhalten des 
Bundesverfassungsgerichts. Durch welchen Mechanismus entsteht dieser Zusam­
menhang? Der nächste Abschnitt möchte erläutern, dass mehrere Mechanismen 
denkbar und konsistent mit unseren Regressionsergebnissen sind. 

5. Mögliche kausale Mechanismen 

Wie kommt der Zusammenhang von öffentlicher Meinung und dem Entschei­
dungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts zustande? Wir argumentieren, dass 
mehrere I\liechanismen konsistent mit den gefundenen Ergebnissen dieser Studie 
sein könnten. 

Der Zusammenhang zwischen öffentlicher Meinung und den Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts könnte sich zunächst indirekt ergeben, weil sich 
zumindest Teile der richterlichen Präferenzen aufgrund von Faktoren ändern, die 
auch den Wandel der öffentlichen Meinung hervorrufen. Ist das der Fall, würde 
man zwar denselben Koeffizienten schätzen, aber der gefundene Zusammenhang 
wäre nicht direkt kausal zu interpretieren. Die Entscheidungen der Richterinnen 
und Richter des Bundesverfassungsgerichts wären stattdessen abhängig von ihren 
Präferenzen und Wertvorstellungen, wie erwartet, wie die so genannten Attitudi­
nalisten argumentieren (Segal u. Cover 1989; Segal u. Spa.eth 2002). Die Präferen­
zen der Richterinnen und Richter würden dann ähnlich wie die öffentliche Mei­
nung über die Zeit variieren (Baum 1988; Epstein et al. 2007). Der Einfluss der 
öffentlichen Meinung wäre in diesem Sinne indirekt, d. h. durch Faktoren vermit­
telt, die sowohl die Einstellungen der Richter als auch die öffentliche Meinung 
beeinflussen. Kranenpohl (2010) dokumentiert entsprechende Evidenz aus Inter­
views mit Verfassungsrichtern. 30 

Ein direkter Zusammenhang zwischen öffentlicher Meinung und den Entschei­
dungen des Bundesverfassungsgerichts könnte sich ergeben, wenn das Gericht die 
öffentliche Meinung durchaus strategisch als Sanktions- bzw. Druckmittel nutzen 
möchte, um seine Entscheidungen potentiell auch gegen· den Willen der parlamen­
tarischen Mehrheit durchsetzen zu können. Hintergrund dafür ist die Überlegung, 
dass Richterinnen und Richter sich sehr wohl der Stimmungslage innerhalb der 
Bevölkerung zu einer bestimmten Thematik bzw. zu einer bestimmten Entschei­
dung bewusst sein können. Da sie aber aufgrund der eigenen fehlenden faktischen 
Macht darauf angewiesen sind, ihre Entscheidungen mithilfe der öffentlichen 
Meinung durchzusetzen, versuchen sie, die Verteilung dieser Unterstützung i:c. der 
Bevölkerung zu antizipieren. Dabei sollte das Gericht auch im eigenen Interesse 
bestrebt sein, durch mehrheitsfähige Entscheidungen institutionelles Vertrauen zu 

30 Zum Beispiel wird dort aus Interviews zitiert, in denen Verfassungsrichter einerseits betonen, dass 
Konflikte im Senat letztlich auch Konflikte in der Gesellschaft widerspiegeln, aber andererseits 
kein Verfassungsrichter gegen seine Überzeugung entscheiden kann (Kranenpohl 2010, S. 312). 
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erarbeiten, um dadurch gegenüber anderen Institutionen die eigenen Entscheidun­
gen besser durchsetzen zu können. Wenn eine Regierung sehr beliebt ist, kann sie 
leichter mögliche Stimmenverluste aufgrund der Nichtumsetzung von Entschei­
dungen verkraften. Ist sie im Vergleich zur Opposition unbeliebt, kann sich die 
Regierung den Verlust von Wählerstimmen nicht leisten. 

Dieser Mechanismus setzt aber voraus, dass Richterinnen und Richter die 
Stimmungslage in der Bevölkerung wahrnehmen. Dazu liegen Studien aus der 
Rechtssoziologie vor, die dies $ystematisch untersuchen. Kepplinger u. Zerhack 
(2009) haben den Einfluss der Medien auf Richterinnen und Richter und Staats­
anwaltschaften empirisch untersucht. Dabei machen sie die Beobachtung, dass 
sowohl Richterinnen und Richter als auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
die mediale Berichterstattung über die eigenen Fälle aufmerksam verfolgen.31 Sie 
kommen zu dem Ergebnis, dass die Unabhängigkeit beider Berufsgruppen von 
medialer Berichterstattung weitgehend bezweifelt werden darf „ und sich diese Be­
richtserstattung signifikant auf ihr Verhalten auswirkt" (Kepplinger u. Zerhack 
2009, S. 236). Da Medien durchaus die öffentliche Meinung widerspiegeln bzw. 
diese prägen32, kann angenommen werden, dass die öffentliche Meinung auch 
Verfassungsrichter in gewissem Maße beeinflusst. Landfried (1984, S. 151) etwa 
zitiert die Bemerkung des ehemaligen Verfassungsrichters Martin Hirsch im Rah­
men eines SP.IEGEL-Interviews, dass der Rückgang des Vertrauens in das Bundes­
verfassungsgericht in den späten siebziger Jahren bei Gericht ,,Bewegung ausge­
löst hat". Offenbar wurde die Veränderung der öffentlichen Meinung durchaus 
kritisch reflektiert. Kranenpohl (2010) berichtet zudem in Kapitel 8 zur Justiz­
pressekonferenz unter anderem aus seinen Interviews, die darauf schließen lassen, 
dass Richteri~nen oder Richter am Bundesverfassungsgericht die Berichterstat­
tung in den Medien über ihre Arbeit aufmerksam verfolgen. Insofern sind die 
Voraussetzungen für einen direkten Effekt, durch den das Gericht die öffentliche 
Meinung strategisch nutzt, durchaus gegeben. 

Erste Evidenz (Casillas et al. 2011; Friedman 2009) zumindest für den Fall des 
US Supreme Court deutet darauf hin, dass es tatsächlich einen direkten Effekt der 
öffentlichen Meinung auf die Entscheidungsbildung des Gerichtes gibt. Interviews 
mit Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht von Vanberg 
(2005a) und Kranenpohl (2010} zeigen, dass sich Verfassungsrichter offenbar des 
postulierten direkten Zusammenhangs sehr bewusst sind. Richter/in ]4,5 etwa 
gibt zu Protokoll: „Without public trust, the court can't do its job [ ... ] that plays 
a role in deliberations [.„] you have to think pretty carefully before making a 
decision that you know is going to meet great resistance from the population" 
(zitiert nach Vanberg 2005a, S. 126). Ähnlich deutlich klingt es in Interview 
Nr. 22, dokumentiert in Kranenpohl (2010, S. 312): 

[ ... ]wenn wir zwar 5:3 oder wie auch immer entscheiden, aber immer gegen die Mei­
nung breiter Bevölkerungsschichten. Da muss man sehr vorsichtig sein. Da muss man 
wirklich mit Argumenten überzeugen. Natürlich bestimmt nicht die .Mehrheit, auch 

31 Für qualitative Evidenz, die aber in die gleiche Richtung geht, siehe Gerhardt (1990, 2001) . 
32 Vgl. hierzu Vorländer u. Sehaal (2002), wekhe sich ~esen Zusammenhang bei ihrer Analyse zu­

nutze machen. 
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in der Demokratie nicht, das Recht. Da ist man an die Verfassung gebunden. Aber 
meistens steckt ja was hinter diesem "Konflikt, auch Argumente mit einem berechtig­
ten Kern. Auf den muss man zugehen und mit dem muss man sich auseinandersetzen. 

Zudem werden strategische Überlegungen in den von Kranenpohl dokumentier­
ten Interviews deutlich, wenn etwa betont wird: „Das hat als Verfassungsrichter 
schon A in seiner Zeit gesagt, dass das Gericht seine Pflichten dann erfüllt, wenn 
es jeweils die Folgen einer Entscheidung berücksichtigt. Es kann nicht ,quer-beet' 
eine Sache durchhauen - ohne Rücksicht darauf, welches die Folgen sind." (Inter­
view Nr. 11, zitiert nach Kranenpohl 2010, S. 369). Diese Aussagen zeigen in aller 
Deutlichkeit, dass sich die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts über 
den Einfluss der öffentlichen Meinung im Klaren sind und diese bei der Beratung 
berücksichtigen. Oder wie der Richter oder die Richterin in Interview Nr. 9 for­
muliert: ,,Die Öffentlichkeit ist so bei den Beratungen immer irgendwie präsent" 
(zitiert nach Kranenpohl 2010, S. 303). 

6. Schlussbetrachtung 

Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts scheinen in ihrem 
Entscheidungsverhalten auch auf die öffentliche Meinung zu reagieren. Die Er­
gebnisse dieser Studie, basierend auf der Analyse von abstrakten Normenkontrol­
len und Bund-Länder-Streitigkeiten im Zeitraum von 1974 - 2010, zeichnen ein 
eindeutiges Bild. Die öffentliche Meinung und die Entscheidungen des Bundesver­
fassungsgerichts in diesen Verfahren korrelieren systematisch. Je größer die spezi­
fische Unterstützung der Antragsinhalte der Opposition in der öffentlichen Mei­
nung ist, desto wahrscheinlicher entscheidet das Bundesverfassungsgericht auch 
im Sinne der Opposition und beanstandet das entsprechende Gesetz. Denselben 
positiven Zusammenhang finden wir auch, wenn wir statt der spezifischen Unter­
stützung alternativ ein Maß für die allgemeine Unterstützung der Opposition be­
nutzen. Es gibt - über alle Modelle hinweg - einen signifikant positiven Effekt 
zwischen der öffentlichen Meinung bzw. der Unterstützung für ein spezifisches 
Entscheidungsthema sowie der allgemeinen Unterstützung für Opposition bzw. 
Regierung. Selbst unter Kontrolle des id.~ologischen Kontextes finden wir unab­
hängig von den einzelnen Senaten, dass die öffentliche Meinung systematisch mit 
den Entscheiduµgen des Gerichtes korreliert. Der dahinterliegende Mechanismus 
kann bisher nur vermutet werden. 

In dieser Hinsicht schließt unsere Arbeit an eine aktuelle Diskussion in der ju­
dicial politics Literatur {etwa Casillas et al. 2011; Epstein u. Martin 2011; Fried­
man 2009; Giles et al. 2008; McGuire u. Stimson 2004) zum US Supreme Court 
an und kommt erstmals zu vergleichbaren Ergebnissen für den bundesdeutschen 
Kontext. Qualitative Interviews mit Richterinnen und Richtern des Bundesverfas­
sungsgerichts (Kranenpohl 2010; Landfried 1984; Vanberg 2005a) sowie qualita­
tive (Friedman 2009) wie quantitative Evidenz (Casillas et al. 2011) vom US Sup­
reme Court deuten darauf hin, dass die beteiligten Richterinnen und Richter zwar 
wenig eigene Macht haben, aber mithilfe der öffentlichen Unterstützung in der 
Lage sind, die eigenen Entscheidungen im ZweifelsfaH auch gegen den Willen der 
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parlamentarischen Mehrheit durchsetzen zu können. Auf diese Weise kann der 
statistische Zusammenhang zwischen spezifischer bzw. allgemeiner Unterstützung 
und dem Entscheidungsverhalten des Bundesverfassungsgerichts erklärt werden. 

Alternativ dazu könnte diese Korrelation aber auch dadurch entstehen, dass 
verfassungsrichterliche Entscheidungen gesellschaftliche Themen rechtlich bewer­
ten müssen, etwa durch Verhältnismäßigkeitsabwägungen und Rechtsfolgeab­
schätzungen. Dies muss nicht zwangsläufig als eine Beschränkung durch die öf­
fentliche Meinung verstanden werden, aber zumindest als eine Beschränkung 
durch die antizipierten öffentlichen Auswirkungen verfassungsgerichtlicher Ent­
scheidungen, die neben der Durchsetzbarkeit und Akzeptanz seiner Entscheidun­
gen das Gericht beschäftigen. 

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass trotz gegenteiliger Annahmen in der 
Literatur eine Erhebung der Unterstützung der Bevölkerung zu spezifischen Ent­
scheidungsthemen auch über einen längeren Zeitraum hinweg möglich ist. Dies gilt 
nicht nur für prominente Entscheidungen, sondern generell für abstrakte Normen­
kontrollen sowie Bund-Länder-Streitigkeiten über einen Erhebungszeitraum von 
36 Jahren. Ein Kritikpunkt könnte in Bezug auf die Messung der spezifischen Un­
terstützung bestehen. Die Auswahl der möglichen Umfragen verlangt einen gewis­
sen Beurteilungs- bzw. Interpretationsspielraum. Dieser erweist sich offenbar als 
unproblematisch, weil die Operationalisierung der allgemeinen Unterstützung da­
für keinen Entscheidungsraum bietet, aber zum selben Ergebnis führt. Hier wur­
den lediglich die gemittelten Beliebtheitswerte von Opposition und Regierung ins 
Verhältnis zum jeweiligen Entscheidungsausgang gesetzt. Unabhängig davon, wel­
che Messung bevorzugt wird, kommen wir inhaltlich zu denselben Ergebnissen. 

Die vorliegende Arbeit bietet darüber hinaus zahlreiche Implikationen und An­
sätze für weitere Forschung. Interessant wäre beispielsweise die Berücksichtigung 
der Verfassungsbeschwerde bei der Analyse. Tritt der beobachtete Effekt zwischen 
öffentlicher Meinung und Entscheidungsfindung nur in den politischen Verfahren 
wie abstrakter Normenkontrolle und Bund-Länder-Streitigkeiten auf oder auch 
im Zuge der Verfassungsbeschwerde?33 Darüber hinaus können die vorliegenden 
Daten zusammen mit den Ergebnissen von Vorländer u. Brodocz (2006) helfen, 
das genaue Zusammenspiel von spezifischer Unterstützung für eine Entscheidung 
und allgemeiner Wertschätzung des Gerichts zu beleuchten. Resultiert aus einer 
permanenten, hohen Unterstützung für eine spezifische Entscheidung des Gerichts 
gleichzeitig ein starkes, allgemeines Vertrauen oder ist es umgekehrt? Auch die 
zunehmenden Möglichkeiten der automatisierten Textanalyse bieten interessante 
Forschungsansätze. So ·wäre es wünschenswert, dem Ansatz von Vorländer u. 
Sehaal (2002) zu folgen und die massenmediale Berichterstattung der Printmedien 
zum Entscheidungsthema über einen längeren Zeitraum einer Inhaltsanalyse zu 
unterziehen, um ein alternatives Maß für die spezielle Unterstützung der opposi­
tionellen Antragsthemen zu generieren. 

Die vorliegende Arbeit liefert einen weiteren, wichtigen Schritt hin zu einem 
besseren Verständnis der Interaktion von verfassungsgerichtlicher Entscheidungs-

33 Besonders da viele Themen von Verfassungsbeschwerden großes Potential für eine Polarisierung 
der öffentlichen Meinung bieten. 
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findung und öffentlicher Meinung. Besonders die Ergebnisse von Vanberg {2005a, 
2005b) unterstützen dabei die vorliegenden Befunde. Vanberg konzentriert sich in 
Bezug auf die Entscheidungsfindung des Bundesverfassungsgerichts vor allem auf 
die Wirkung des politischen Umfelds, insbesondere auf die Transparenz34 von 
Entscheidungen bei gegebenem politischen Umfeld, geht in seinem Modell kon­
kret jedoch weniger auf die spezifische und allgemeine Unterstützung für das Ge­
richt ein. Seine Erkenntnis, dass in einem transparenten politischen Umfeld das 
Gericht aggressiveren Gebrauch von seinem Vetorecht macht als in einem intrans­
parenten (Vanberg 2005b, S. 208), fügt sich nahtlos in den vo.rJjegenden, signifi­
kant positiven Zusammenhang zwischen öffentlicher Unterstützung des speziellen 
Themas bzw. der Beliebtheit der Opposition im Allgemeinen und den Entschei­
dungen des Bundesverfassungsgerichts ein. 

Das Bundesverfassungsgericht achtet also neben dem politischen Umfeld von 
Entscheidungen auch auf die öffentliche Meinung zum Thema und lässt sich da­
von in seiner Entscheidungsfindung zumindest in Fällen, welche einer Regierungs­
Oppositions-Logik folgen, systematisch beeinflussen. Die (politischen) Implikati­
onen dieses Befundes sind vielfältig und für das Gericht selbst dilemmatisch: Auf 
der einen Seite muss das Gericht - aufgrund seines Mangels an faktischer Macht 
- versuchen, die parlamentarische Mehrheit unter dem Druck der öffentlichen 
Meinung zur Umsetzung der eigenen Entscheidungen zu zwingen. Dadurch ist das 
Gericht jedoch nicht nur eine juristische Institution und neutraler Hüter der Ver­
fassung, sondern sollte vielmehr auch als ein politischer Akteur verstanden wer­
den (Vanberg 2005b, S. 209). Auch wenn sich diese Einsicht in den Sozialwissen­
schaften langsam aber sicher durchsetzt, ist das Bild des apolitischen Gerichts 
immer noch in den Köpfen vieler Bilrger verankert (Vorländer u. Brodocz 2006). 

Auf der anderen .Seite nimmt eine solche Entwicklu!lg dem Gericht den Nim­
bus der Neutralität, der lange Zeit aufrechterhalten werden konnte (Sehaal et al. 
2000, S. 74}. Dies kann langfristig die Autorität des Gerichts gefährden. Aller­
dings zeigen die eingangs zitierten Beispiele, dass ein solcher Nimbus sich nicht 
automatisch in öffentliche Unterstützung für das Gericht umwandeln lässt, insbe­
sondere dann nicht, wenn die Entscheidungen gegen die öffentliche Meinung er­
gehen. Natürlich wird das Gericht nicht einfach dem Mehrheitswillen der öffent­
lichen Meinung folgen. Trotzdem wird es den Blick auf die Akzeptanz seiner 
Ents.cheidungen als wichtige Legitimationsquelle nicht verlieren. Wie sich das Ge­
richt im Spannungsfeld dieser Aspekte entwickelt, bleibt spannend zu beobachten. 

Das Bundesverfassungsgericht ist seit seiner Gründung vor über 60 Jahren zu 
einem der stärksten Gerichte weltweit geworden und hat großen Einfluss auf die 
politische Gestaltung der Bundesrepublik. Das Gericht stützt sich dabei auf die 
öffentliche Meinung und kann sie nutzen, um die parlamentarische Mehrheit zu 
kontrollieren und so die Umsetzung der eigenen Entscheidungen zu erwirken. Die 
Argumentation dieser Arbeit wirbt dafür, das Gericht nicht länger als unpoliti­
schen Wächter zu sehen, sondern vielmehr als eine politische Institution, deren 
Entscheidungen nicht generell unabhängig von der öffentlichen Meinung sind. 

34 Faktoren wie etwa die äußere politische Unterstützung, die Unterstützung durch andere Gerichte 
und die Komplexität eines Politikfeldes. 
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Eine Vernachlässigung der öffentlichen Meinung für die zukünftige Beurteilung 
der Rolle des Bundesverfassungsgerichts im Regierungssystem ist bestenfalls risi­
koreich und wird gemäß den Ergebnissen dieser·Arbeit zu Fehlschlüssen führen. 
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